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Häufig gestellte Fragen 
 

 
 
Kommt der Kurs zustande? 

 
Gerne würden wir Ihnen auf diese Frage eine klare 
Antwort geben.  
 
Generell gehen wir davon aus, dass ein ausgeschriebener Kurs auch 
zustande kommt. Sollte aus Gründen, die die GfpF nicht zu verantworten 
hat, dennoch eine Absage notwendig werden, so werden wir Sie 
spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn über die Absage bzw. 
Verlegung des Kurses schriftlich informieren. Die bereits bezahlte 
Seminargebühr wird erstattet. Für weitergehende Kosten, die durch die 
geplante Teilnahme entstanden sind, haftet die GfpF nicht.    
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Kommt der Folgekurs zustande und warum können Sie 

 mir nicht sagen ob der Kurs zustande kommt? 

 
 
 
 
 
Auch hier können Sie vorerst davon ausgehen, dass der Kurs 
zustande kommt. Allerdings können wir nicht absehen, 
welche(r) TeilnehmerIn aus dem Vorkurs wegen 
Schwangerschaft, Krankheit und/oder Arbeitslosigkeit den 
Folgekurs nicht bucht. Im Falle einer Absage erhalten Sie bis 
drei Wochen vor Seminarbeginn schriftlich Bescheid mit 
Nennung eines möglichen Ersatztermins. 
 
 
 
 
Wenn der Kurs nicht zustande kommt, 

wie soll es dann weitergehen? 

 
 
 
 
Die Seminarplanung ist so gestaltet, 
dass bei Ausfall eines Kurses auf jeden Fall 
ein gleicher Kurs etwas später angeboten wird. 
Der Seminarort kann eventuell abweichen,  
das Zeitfenster wird aber eingehalten, so dass 
die Zertifizierung innerhalb dieses Zeitfensters stattfindet. 
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Welche Möglichkeiten der Förderung bzw. Kostenübernahme 

gibt es ? 

 
Die GfpF ist ein nach AZWV zertifiziertes 
Weiterbildungsinstitut. Durch die Zertifizierung werden 
Weiterbildungskosten von der Agentur für Arbeit (AA), ARGE, 
Job-Center, Bundesministerium für Bildung und Forschung im 
Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) übernommen. 
Für das ESF Programm sind meist die Industrie- und 
Handelskammern zuständig. In Niedersachsen fällt die 
Förderung noch höher aus. Das ESF Programm in 
Niedersachsen heißt IWiN. 
 
Für die Förderung stellen die Einzelnen Institutionen 
Bildungsschecks, Bildungsgutscheine und Prämiengutscheine 
aus. 
 
 
Wie verfahre ich mit Bildungsgutscheinen, Prämiengutscheinen 
und Bildungsscheck? 
 
Sobald Sie von einer der Institutionen einen ersprechenden 
Gutschein erhalten, überprüfen Sie, ob die GfpF als 
Bildungsträger ausgewiesen ist. Danach senden Sie das 
Original direkt an unsere Postanschrift in Bergen:    

 
GfpF 

Malsleben 5 
29468 Bergen/Dumme 

 

 
Das Büro der GfpF wird die relevanten Fragen an den 
Bildungsträger beantworten und den ausgefüllten Gutschein 
wieder an Sie zurücksenden, mit der Bitte, diesen direkt der 
ausgebenden Stelle  zur weiteren Bearbeitung wieder 
vorzulegen. 
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Kann für die Weiterbildungen Bildungsurlaub beantragt werden? 

 

Ja. 
 
 
 
 
 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann rufen Sie uns 
gerne an. Wir beantworten Ihre Fragen so präzise, wie es unser 
aktueller Kenntnisstand erlaubt.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danke!  
 
 
 
Hans-Udo Schaefgen 
Geschäftsführer 


